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Ist die KSV Psych Richtlinie ein Erfolg?

• „Hallo Mensch, ich bin ein GPT-betriebener AI-Chatbot. Frag mich alles!“

• „Ist die KSV Psych Richtlinie erfolgreich?“

• „Als AI-Assistent kann ich keine Meinungen haben, aber ich kann 
Ihnen sagen, dass die KSV Psych Richtlinie von der 
Kassenärztlichen Bundesvereinigung (KBV) und der Deutschen 
Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie, Psychosomatik 
und Nervenheilkunde (DGPPN) [sic!] entwickelt wurde, um die 
Qualität [sic!] der psychiatrischen [sic!] Versorgung in Deutschland 
zu verbessern. Ob die Richtlinie erfolgreich ist, hängt von 
verschiedenen Faktoren ab und kann nicht pauschal beantwortet 
werden. Es gibt jedoch Studien [sic!], die zeigen, dass die 
Umsetzung der Richtlinie zu einer Verbesserung der 
Versorgungsqualität führen kann .“
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Ist die KSV-Psych-RL ein Erfolg?
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Die KSV-Psych Richtlinie beinhaltet Herausforderungen, 
hat insgesamt aber eine gute Resonanz gefunden. 

 Die Rahmenbedingungen für die Richtlinie sind Anfang Oktober 2022 – also vor ca. 
7 Monaten - in Kraft getreten; die aktuellen Aktivitäten (bereits bestehende 
Netzverbünde und Netzverbünde in Gründung) zeichnen ein positives Bild. 

 Die ersten Erfahrungen der Leistungserbringerinnen und Leistungserbringer zeigen 
bereits an verschiedenen Stellen Schwierigkeiten auf; die bestehenden Regeln sind 
daher nach einer Anlaufphase zu evaluieren und ggf. zu adjustieren.

 Insgesamt ist die Richtlinie ein wichtiger Schritt, um Patientinnen und Patienten mit 
psychischen Erkrankungen in einer ambulanten, vernetzten Versorgung zu halten 
und in ihrem Lebensumfeld zu behandeln.

Forscherdrang oder Neophobie - wie entwickeln wir die Versorgung weiter? 05.06.2023  Seite 6



Die KSV-Richtlinie für Kinder- und Jugendliche 
unterliegt ganz anderen Voraussetzungen…
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Die Erreichbarkeit der Ärztinnen und Ärzte sowie der 
Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten wird bei 
der KJ-KSV Psych RL von besonderer Relevanz sein.

 Bundesmantelvertrag § 17 Absatz 1a

 „Der sich aus der Zulassung des Vertragsarztes ergebende Versorgungsauftrag ist 

dadurch zu erfüllen, dass der Vertragsarzt an allen zugelassenen Tätigkeitsorten 

persönlich mindestens 25 Stunden wöchentlich in Form von Sprechstunden zur 

Verfügung steht. Als Sprechstunden gelten die Zeiten, in denen der Vertragsarzt für 

die Versorgung der Versicherten unmittelbar zur Verfügung steht. Ärzte der in 

Absatz 1c aufgeführten Arztgruppen müssen von diesen Sprechstundenzeiten 

mindestens fünf Stunden wöchentlich als offene Sprechstunden ohne vorherige 

Terminvereinbarung anbieten. Bei einem reduzierten Versorgungsauftrag gelten die 

Sprechstundenzeiten nach Satz 1 und 3 jeweils anteilig.“
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Der Handlungsbedarf bei der Richtlinie für Kinder und 
Jugendliche besteht verstärkt im Schnittstellen-
management zu anderen Sozialgesetzbüchern.

 Kinder und Jugendliche mit schweren psychischen Erkrankungen haben häufig 
Hilfebedarf, der über die verschiedenen Sozialgesetzbücher gedeckt wird. Hieraus 
können sich Schwierigkeiten an den Schnittstellen ergeben.

 Die Regelungen einer Richtlinie des Gemeinsamen Bundesausschusses sind immer 
durch die bestehende Kompetenz auf das SGB V begrenzt.

 Die Richtlinie muss jedoch einen Austausch ermöglichen, so dass die 
Krankenbehandlung zu den Maßnahmen und Zielen der anderen Sozialgesetzbücher 
passt. 
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„Die kürzeste Definition von Perfektion lautet Illusion.“

Özsoy Öztürk


